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Stück 11.

Vekanntmachungen.
Er

ahin Nachſtehende Bekanntmachung der Königlichen Regierung
des „Zu den Schuldverſchreibnngen der Staats Anleihen von den Jahren 1850 und 1854 werden die den Zeitraum

bicht- vom 1. October d. J. bis dahin 1862 umfaſſenden Zinscoupons Ser. III. und beziehungsweiſe Ser. II. vom 2. k.
habt M. ab täglich mit Ausnahme der Sonn und Feiertage und der drei letzten Tage jedes Monats in den Vormittags-
die ſtunden von 9 bis 1 Uhr von der Controle der Staatspapiere hierſelbſt, Oranienſtraße Nr. 92, ausgereicht werden.

hän Zu dieſem Behufe müſſen die Schuldverſchreibungen mit einem nach den Appoints und Nummern geordneten
trotz und aufgerechneten Verzeichniſſe, wozu Formulare ebendaſelbſt unentgeltlich zu haben ſind, dort eingereicht werden. Aus

wärtige können ihre Obligationen entweder durch hieſige Bevollmächtigte beim Annahme-Bureau präſentirew laſſen oder
Richty ſie unter dem portofreien Vermerk:
yabe Schuldverſchreibungen der Staats Anleihen von 1850 und 1854 zur Beifügung neuer Coupons“
ibten an die nächſte RegierungsHauptkaſſe einſenden, und werden ſie mit den Coupons portofrei durch dieſelbe zurückerhalten.
am Die Portofreiheit wird jedoch nur bis zum 1. Mai k. J. fortdauern. Mit dieſem Tage tritt die Portopflich-
die tigkeit für alle ſolche Sendungen ein, und es werden auch die Documente mit den beigefügten Coupons den Einreichern
Jn dann auf ihre Koſten zurückgeſandt werden. e

Uebrigens kann weder die unterzeichnete Haupt Verwaltung der Staatsſchulden noch die Controle der Staats-
Focke papiere ſich mit irgend Jemandem wegen Ausreichung der Coupons in einen Schriftwechſel einlaſſen, und werden alle
eides derartigen Schreiben, welche deſſen ungeachtet bei uns eingehen ſollten, ohne Weiteres zurückgeſandt werden.

Berlin, den 19. Juli 1858.
er Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden.

des Für diejenigen Beſitzer von Schuldverſchreibungen der Staatsanleihen von den Jahren 1850 und 1854, welche
in Folge vorſtehender Bekanntmachung der Königlichen Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden die Einziehung der Zins

eilt. coupons Ser. III. und II. durch die hieſige RegierungsHauptkaſſe bewirken laſſen wollen, wird folgendes Verfahren
erike. vorgezeichnet.
ent Ueber die bis jetzt nicht ausgelooſten Schuldverſchreibungen ſind Nachweiſungen genau nach dem im Amtsblatte
war angegebenen Muſter und zwar für jede der beiden Anleihen getrennt und über jede doppelt anzufertigen, wozu ganze
ung Bogen verwendet werden müſſen. Mit dieſen Nachweiſungen ſind die Papiere an die Regierungs-Hauptkaſſe einzuſenden.
ab Geſchieht die Sendung durch die Poſt, ſo iſt die in obiger Bekanntmachung vorgeſchriebene portofreie Rubrik

hen anzuwenden.
ent Das eine Exemplar der Nachweiſung wird die Regierungs Hauptkaſſe unter Beifügung einer Quittung zu-
die rückgeben.

)ach Werden der Poſtbehörde und unſerer Hauptkaſſe unvollſtändige und vorſchriftswidrige Einlieferungen gemacht,
d ſo hat der Einſender das Porto eben ſo wie in dem Falle zutragen, wo die Sendung erſt nach dem 1. Mai k. Js.
aß erfolgt.lie s Deutliche, eigenhändige Namensunterſchrift mit Bezeichnung des Standes oder Gewerbes, genaue Angabe des

an, Wohnorts, bei den Einſendern aus Städten unter Bezeichnung der Nr. der Wohnung und bei Landbewohnern unter
ge Angabe der nächſten Poſtſtation, Angabe des Datums, ſowie überhaupt die richtige Aufſtellung der vorgeſchriebenen
ſie Verzeichniſſe, in welchem die einzureichenden Schuldverſchreibungen zunächſt nach den Beträgen und zwar die vom höch-
ere ſten Betrage zuerſt, demnächſt jede Gattung in ſich nach den Nummern zu ordnen ſind, werden zur Bedingung gemacht.

Die zu den Documenten, welche nicht außer Cours geſetzt zu werden brauchen, gehörenden noch nicht realiſir-
ten Zinscoupons ſind zurückzubehalten.

Die Regierungs Hauptkaſſe wird in ihren Quittungen einen Termin feſtſetzen, nach deſſen Ablauf ſolche, nach
dem vorher die darunter vorgedruckte Rückempfangsbeſcheinigung von dem Einſender ausgefüllt und vollzogen worden,

n, derſelben nebſt dem Duplicat- Verzeichniß unter der oben angegebenen portofreien Rubrik pünktlich einzuſenden
ei und dagegen die Rückſendung der Effecten zu erwarten iſt.

Merſeburg den 20. Juli 1858.
Königliche Regierung.“

wird hierdurch noch beſonders zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Merſeburg, den 31. Juli 1858. Der Königliche Landrath Weidlich.
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Höherem Auftrage zu Folge machen wir hierdurch bekannt, daß durch Verordnung des Königl. Sächſiſchey

Finanz Miniſteriums vom 6. Mai d. J. für die Gültigkeit der älteren auf Grund der Geſetze vom 16. April 1840,
9. September 1843, 18. Juni 1846 und 23. November 1848 emittirten Königl. Sächſiſchen Kaſſenbillets, zu deren
Umtauſch gegen neue Kaſſenbillets vom Jahre 1855 durch Verordnung vom 26. Januar 1857 bereits eine 12 monat

liche mit dem 30. Juni des laufenden Jahres zu Ende gegangene riſt nachgelaſſen worden ein Präcluſivtermin auf
den 30. September 1858, Nachmittags 5 Uhr, anberaumt iſt, dergeſtalt, daß der Umtauſch der vorgedachten älteren

Sächſiſchen Kaſſenbillets bei der Finanz-Hauptkaſſe in Dresden und bei dem Hauptſteueramte in Leipzig lediglich noch
bis zu dieſem Zeitpunkte geſtattet bleibt und alle bis dahin nicht umgetauſchten derartigen Kaſſenbillets als werthlos

Merſebutg, den 16 Juli 1858.
Königliche Regierung.

(gez.) von Wedell.

zu betrachten ſind

Vorſtehende Bekanntmachung wird hiermit zur beſondern Kenntniß gebracht.
Merſeburg, den 2. Auguſt 1858. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung.
e Kreisgericht Merſeburg.

Jn dem LConcurſe über das Vermögen des Kaufmanns
Herrmann Burkhardt in Merſeburg iſt zur Verhand-
lung und Beſchlußfaſſung über einen Accord Termin auf

den 10. September 1858, Vormittags 10 Uhr,
vor dem Commiſſar des Concurſes, Herrn Gerichtsaſſeſſor
Wölfel, im Terminszimmer Nr. 9 anberaumt worden. Die
Betheiligten werden hiervon mit dem Bemerken in Kennt-
niß geſetzt, daß alle feſtgeſtellten oder vorläufig zugelaſſenen
Forderungen der Coneursgläubiger, ſoweit für dieſelben
weder ein Vorrecht, noch ein Hypothekenrecht, Pfandrecht
oder anderes Abſonderungsrecht in Anſpruch genommen
wird zur Theilnahme an der Beſchlußfaſſung über den
Accord berechtigen.

Merſeburg, den 22. Juli 1858.

Bekanntmachung.
Die in unſerem Verwaltungs-Bericht vom 26. Decem-

ber 1857 für dieſes Jahr angekündigte Kunſt Ausſtellung
wird am 8. Auguſt um 11 Uhr im hieſigen Schloßgar-
tenSalon eröffnet und vorausſichtlich nicht vor dem 13.
September geſchloſſen werden. Sie wird täglich, an den
Wochentagen von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends
und an den Sonntagen von 11 Uhr Morgens bis 2 Uhr
Nachmittags und von 3 Uhr Nachmittags bis 6 Uhr Abends,
geöffnet ſein.

Einlaßkarten werden
1) für den einmaligen Beſuch der Ausſtellung am

Eingange des Ausſtellungslocals
an Erwachſene für 5 Sgr.,
an Unerwachſene und die ſie begleitenden Do-
meſtiken für 2 Sgr. 6 Pf.,

bei Herrn Banquier Keferſtein in ganzen Dutzenden für
Sgt. die Karte;

2) für die ganze Dauer der Ausſtellung jedoch nur
für die Perſon und beziehungsweiſe Familie, auf
welche die Karte namentlich ausgeſtellt worden ſſt,
gültig, bei Herrn Bahquier Keferſtein

an Mitglieder des Vereins für ſie ſelbſt und deren
Gattin und Kinder (Familienbillets) für 20 Sgr.
an Mitglieder des Vereins für ihre Perſon allein
für 10 Sgr.,
an Nichtmitglieder für 17 Thlr.,

Kataloge der ausgeſtellten Kunſtwerke, ſowohl am Ein
gange des Ausſtellungslocals, als bei Herrn Banquier
Keferſtein zu 2 Sgr. 6 Pf.,

verabfolgt werden.
Jndem wir daher uns erlauben den Wunſch auszu-

ſprechen, daß dieſe Ausſtellung ſich eines recht zahlreichen
Beſuchs zu erfreuen haben möge, bemerken wir ſchließlich,

daß die Zahl der zum Theil recht bedeutenden Kunſtwekke
ſich auf 500 und darüber belaufen wird.

Merſeburg, den 27. Juli 1858.
0 Der Vorſtand des hieſigen Kunſt -Vereins.

e

S verkaufen.

Die zum Rittergute Schkopan gehörige Schmiede,
die einzige im Ort, an der HalleMerſeburger Chauſſee lie-
gend, ſoll vom 1. October d. J. ab anderweit beſetzt wer
den. Qualificirte und mit guten Zeugniſſen verſehene Be
werber haben ſich bei der Guts Jnſpection zu melden.

Den Reſt der aus dem Pfündnerſchen Nachlaſſe
noch vorhandenen Tapeten empfehle ich zu ganz herabge-

ſetzten Preiſen. nGleichzeitig empfehle ich ein vollſtändig aſſortirtes
Lager nicht Muſter

Merſeburg im Juli 1858.
A. Wieſe.

ur erf fo o rBeeS SS Soeben erſcheint auf Subſecription die 2te Auf
lage von dem

Familientempel,
S Morgen und Abend- Andachten auf alle Tage
S des Jahres. Eine Auswahl des Beſten aus den S
S Erbauungsſchriften alter und neuer Zeit, zuſammen S
Z geſtellt und bearbeitet von Rud. Klopſch, evange- S

liſchem Prediger.
S Der raſche Abſatz der erſten Auflage dieſes be S

liebten Gebetbuches hat einen Neudruck: nöthig ge-
S macht, worauf wir beſonders diejenigen aufmerkſam
S machen, die das Werk gern nach und nach in Lie S

ferungen beziehen möchten. Das Werk iſt auf ſchö S
S nes weißes Druckpapier mit großen deutlichen
S neuen Lettern gedruckt, erſcheint in 15 bis 16 Lie S
S ferungen und koſtet jede Lieferung von 5 Bogen S
S nur 4 Sgr. Alle 14 Tage oder auch nach Bequem S

lichkeit der Subſceribenten in kürzern oder längern S
S Friſten iſt eine Lieferung zu haben.
S Die Verlagshandlung v. C. Flemming.
S Sübſciptionen nimmt entgegen die Buchhand
S lung von Fr. Stollberg.

e ecdeeeSchönſten echten Weineſſig, à Quart 25 Sgr.,
empfiehlt F. L. Schulze, Domplatz.

f. Melis in Broden, à Pfd. 5 und 5 Sgr.,
f. Raffinade do. à Pfd. 6 Sgr.,
extra ff. Raffinade do. à Pfd. 6 65 u. 6 Sgr.
klare Zucker, 7, 6 5 5 u. 5 Pfd. f. 1 Thlr.,

bei F. L. Schulze, Domplatz.Soeben erſchienen und bei Fr. Stollberg zu haben
Die Civilehe. Eine brennende Frage der Gegen
wart, von J. H. Legismund. Preis 1 Sgr.

Kötzſchen Nr. 6 ſtehen 2 Läuferſchweine zu

der neueſten Tapeten, welches
ich von jetzt ab für eigene Rechnung führe, und hoffe die
geehrten Abnehmer prompt und billig bedienen zu können.



Rendezvons“ von R. Tſchirch.

Billets wie früher.

Sonnabend den 7. Auguſt, Nachmittags 6

zweites und letztes Concert
Rudolph Tſchi

2

J eS 7W s 7 r

et t

rch,
ausgeführt unter ſeiner n von dem Muſikcorps des Hochlöbſ.

S12. Huſaren -Regimen und einem Tambourcorps.
Zur Aufführung kommen außer der Hubertus Jagd und dem Turnier von R. Tſchirch

noch als neu: „der Erlkönig““ von Franz Schubert und ein muſikaliſcher Scherz „Ddas

Tivoli- Theater auf der Funkenburg.
Sonntag den 8. Auguſt: Der Droſchkenkutſcher,

Schauſpiel in 6 Acten nach dem Franzöſiſchen v.
Both. F. Anfang der Vorſtellung 6 Uhr.

Montag den 9. Auguſt, zum Benefice für Frl. John
Der Verſchwender, Poſſe mit Geſang in
3 Aufz. von Raimund.

Dienſtag den 10. Auguſt, auf Verlangen: Die ſchöne
Athenienſerin, Original-Schauſpiel in 4 Aufz.
von Feldmann.

Ferd. v. d. Oſten Director.

Concert zur Funkenburg,
Sonntag den S. Auguſt, Nachm. 3 Uhr.

Merſeburg. W. Branun.
Herzog Chriſtian (im Salon).

Sonntag den 8. Auguſt, Abends,
Vocal- und JnſtrumenktaßConcert,

gegeben von den Geſchwiſtern Drechsler.
nfang 8 Uhr. Entrée à Perſon 2 Sgr.

(Programms an der Kaſſe.)

Theater in Lauchſtädt
Sonntag den 8. Aug. 1858,

zum erſten Male, mit neuen Coſtümen:
Die Hugonotten und Königin Margot,

dramatiſches Gemälde in 2 Abtheilungen und 5 Acten,
der „„Reine Margot““ des A. Dumas frei nachgebildet

von Friedrich Adami. Anfang 5 Uhr.
Zum Schweinauskegeln,

Sonntag den 8. Auguſt a. e., ladet freundlichſt ein
Krebs in Kötzſchen.

Geſtern Abend wurde auf dem Wege von der Funken-
burg ein ſchwarzer Atlas Sonnenſchirm gefunden abzuholen

en Jnſertionsgebühren Grünegaſſe Nr. 266.

Am 31. Juli d. J. iſt mir eine Gans zu
gelaufen; der ne Eigenthümer kann ſel-
bige gegen Erſtattung der Futterkoſten und Jn-

ſertionsgebühren in Unterkriegſtadt bei Gottlob Koch
wieder in Empfang nehmen.

W

Ein leinenes Taſchentuch, Anna gez., iſt am Mittwoch
den 4. Auguſt auf der Funkenburg verloren worden. Der
Finder wird gebeten, daſſelbe gegen eine Belohnung abzu
geben Vorwerk Nr. 423.

Herzlichen Dank allen denen, welche ſich während der
Krankheit des verſtorb. Beutlermſtrs. Gottlob Schütze ſowohl
als auch bei ſeiner Beerdigung ſo theilnehmend bewieſen
haben ſowie auch dem Herrn Paſtor Schellbach für ſein
am Grabe des Verſtorbenen ſo ehrenvoll für ihn abgelegtes
Zeugniß ſeiner für uns zu früh vollendeten Laufbahn. Der
Herr möge alle vor ähnlichen Schickſalen bewahren.

Zugleich bemerken wir auch noch, daß das Geſchäft
des Verſtorbenen ungeſtört von uns fortgeſetzt wird.

Merſeburg den 5. Auguſt 1858.
Die tiefbetrübte Familie Schütze.

Aufs ſchmerzlichſte ergriffen durch den am 31. v. M. nach
jahrelangen Leiden im 44. Jahre erfolgten Tod meiner lieben
Ehefrau Marie geb. Chemnitz kann ich nicht unterlaſſen, dem
Herrn Dr. Triebel für ſeine raſtloſen Bemühungen, die
Geſchiedene am Leben zu erhalten, dem Herrn Paſtor Schell-
bach für die am Grabe geſprochenen Troſtesworte und allen
denen, welche die Entſchlafene zu ihrer letzten Ruheſtätte ge-
leiteten und den Sarg ſo reich mit Kränzen ſchmückten,
meinen tiefgefühlteſten Dank zu ſagen.

Möge der Herr ſolche Prüfungen lange von Allen fern
halten

Merſeburg, den 5. Auguſt 1858.
Pertus, Kofferträger.

Getreidepreiſe.
Halle, den 3. Auguſt 1858.

Weizen 3 Thlr. Sgr. Pf. bis 3 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.
Roggen 2 12 6 e 2 15Gerſle 26 9 e 1 9Hafer 4 16 3 30
Am 10. Sonntage nach Trinitatis (8. Auguſt) predigen:

Vormittags: Nachmittags:Domkirche Herr Diac. Burghardt. Herr Cand. Amſchler.
Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach. Herr Diac. Burghardt.
Veumarktskirche Kein Gottesdienſt.
Altenburger Kirche Herr Paſt. Gruner.

Sonntag den 8. d. M., Abends 6 Uhr, Gottesdienſt in der Gottes
ackerkirche Herr Paſt. Schellbach.
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Rirchennachrichkten von Lauchſtädt: Juli.

Geboren: dem Bürger und Bäckermſtr. Schwarznau ein Sohn
dem Bürger u. Oec. Schäfer ein Sohn dem Bürger u. Oec. Schimpf
eine Tochter dem Ziegelſtreicher Reuter ein Sohn dem Bürger und
Glaſermſtr. Heiſe ein Sohn. Geſtorben: der Chauſſeewärter
Schröter, im 63. J., am gaſtriſchen Fieber; der geweſene Amtsverwalter
Richter, im 75. J., an Altersſchwäche die Wittwe Böttcher aus Steudten,
im 62. J., am Schlagfluß des Bürgers und Oec. Schaum 2. Kind,
Pauline Louiſe Anna, im 1. J., an Krämpfen.

Schwurgericht zu genug betreffend.
uß.

Die unverehel. Kutzſchbach war demzufolge von der
Anklage des Diebſtahls freigeſprochen, dagegen die verehel.
Pfeiffer wegen wiſſentlichen Meineides angeklagt worden.

Vor dem Schwurgericht wiederholte die Angeklagte ihr
Geſtändniß. Sie wollte ſich nichts Schlimmes dabei gedacht
haben, als ſie jene falſche Angabe gemacht und ſolche beei-
digt habe, da ſie ſonſt ſpäter nicht die Wahrheit geſagt
haben würde.

Die Geſchworenen nahmen an, daß die Pfeiffer nur
fahrläſſiger Weiſe und nicht abſichtlich einen falſchen Eid
geleiſtet habe.

Die Angeklagte wurde deshalb nur wegen fahrläſſigen
Meineides mit 4 Wochen Gefängniß beſtraft.

III. Die verehel. Eleonore Kohlſchreiber geb. Müller
von Teuchern war wegen eines ſchweren Diebſtahls im
wiederholten Rückfalle angeklagt. Nach der Anklage hatte
ſie in der Nacht vom 14. zum 15. Juni d. J. dem Acker-

bürger Berger zu Teuchern aus ſeiner Scheune mittelſt Ein
ſteigens auf einer Leiter in das ringsumſchloſſene Bergerſche
Gutsgehöfte 4 Schütten Roggenſtroh und 2 Bündel Hafer-
ſtroh entwendet. Während die Angeklagte in der Vor
unterſuchung hartnäckig geleugnet hatte, war ſie heute ge-
ſtändig. Sie wurde mit 1 Jahr Gefängniß und den Ehren-
ſtrafen belegt.

Sonnabend den 17. Juli.
Heute kam die Unterſuchung gegen den Handarbeiter

Carl Linke von Döbris wegen Mordes ſeiner Ehefrau und
ſeines Kindes zum zweiten Male zur Verhandlung. Die
Sache war nämlich ſchon in der vorigen Sitzungsperiode
des Schwurgerichts verhandelt, vom damaligen Gerichtshofe
aber vor ein neues Schwurgericht verwieſen worden.

Die der Anklage zu Grunde liegenden Thatſachen ſind
im Kurzen folgende:

Die Ehefrau des Handarb. Carl Linke von Döbris wurde
am 31. Mai 1857 von einem geſunden Kinde glücklich
entbunden. Die Wöchnerin befand ſich bis gegen Mit-
tag dieſes Tages wohl, klagte aber ſpäter, nachdem ſie
eine von ihrem Ehemannezubereitete Semmelſuppe genoſſen
hatte, über Leibſchmerzen. Am Abend erbrach ſie ſich heftig,
ebenſo wie das neugeborene Kind, welches auch von der
Semmelſuppe genoſſen hatte. Das Ausgebrochene leuch-
tete, rauchte ſtark und roch nach Phosphor. Das Kind
ſtarb in der folgenden Nacht und die Mutter deſſelben
am folgenden Tage. Bei der gerichtlichen Obduction
Kellten die Aerzte feſt, daß eine Phosphorvergiftung ſtatt
gehabt habe.

Die Anklage behauptete nun, daß der Ehemann Linke
vorſätzlich ſeine Frau und ſein Kind durch Phosphor ver-
giftet habe. Die hauptſächlichſten Verdachtsmomente wa-
ren folgende: die Vergiftung rührte zweifellos von dem
Genuſſe der Semmelfuppe her, welche der 2c. Linke zuberei-
tet hatte. Als der Zuſtand der verehel. Linke und des Kin
des immer ſchlimmer wurde, blieb der Linke immer gleich
ültig und machte keine Anſtalten, zum Arzte zu ſchicken.
elbſt als die anweſende Hebamme Etzold ihn hierzu auf-

forderte, that er dies nicht, und die Etzold ſah ſich daher
veranlaßt ihren eigenen Mann zum Arzte zu ſchicken.
Linke ſteckte das Bettſtroh, worauf das leuchtende Aus
gebrochene ſich befand, in das Feuer, obwohl die Heb-
amme Etzold ihn darauf aufmerkſam gemacht hatte, daß
daſſelbe aufbewahrt werden müßte. Am 5. April, den
Palmſonntag, Nachmittags war ein fremder Mann, der
ſich Carl Linke aus Steinhatch nannte, in die Apotheke
in Hohenmölſen gekommen ünd hatte für 5 Sgr. Phosphor-
latwerge zur Tödtung von Ratten verlangt. Nachdem der
Apotheker einen Giftſchein geſchrieben und der angebliche
Carl Linke denſelben, weil er ſeinen Namen nicht ſchreiben
zu können vorgab, mit 3 Kreuzen unterzeichnet hatte,
erhielt derſelbe die Phosphorlatwerge. Der Angeklagte
hat nun geleugnet, derjenige geweſen zu ſein, welcher am
5. April Phosphorlatwerge in der Apotheke in Hohenmöl
ſen geholt hat. Es giebt nun in Steingrimma keinen an
deren Earl Linke, und der Angeklagte iſt daſelbſt geboren.
Auch iſt derſelbe des Schreibens unkundig und es haben
die von ihm herrührenden Handzeichen unter den mit ihm
aufgenommenen Protoecollen eine auffallende Aehnlichkeit mit
den Kreuzen, die der Käufer des Phosphors auf den Gift
ſchein geſetzt hat. Der Apotheker Stutzbach und ſein Pro
viſor Becker haben nun zwar den Angeklagten der Länge
der Zeit wegen nicht genau recognoſciren können, ſie haben
indeß erklärt, daß er Aehnlichkeit mit dem Fremden zu ha
ben ſcheine, welcher am 5. April unter dem Namen Carl
Linke Phosphorlatwerge geholt.

Der Vertheidiger des Angeklagten ſuchte nun deſſen
Nichtſchuld darzuthun, er hielt die Verdachtsgründe nicht
für gewichtig genug, um die Ueberzeugung ſeiner Schuld
zu gewinnen. Nach ſeiner Anſicht war es wohl ſehr leicht
möglich geweſen, daß der Phosphor durch Zufall in die
Suppe gekommen.

Der Angeklagte wurde von den Geſchworenen mit 7
gegen 5 Stimmen für ſchuldig erklärt. Der Gerichtshof
entſchied ſich für die Majorität.

Der Angeklagte wurde demzufolge zum Verluſt der
bürgerlichen Ehre und zum Tode verurtheilt.

Montag den 19. Juli.
I. Der Tuchhändler Chriſtian Friedrich Gabriel von

Zeitz war angeklagt, als Handelsmann, welcher ſeine Zah
lungen eingeſtellt hat, in einem mit dem Tuchmacher Dietrich
daſelbſt abgeſchloſſenen und gerichtlich recognoſcirten Kauf-
vertrage, wodurch er an dieſen ſein geſammtes Geſchäft und
Waarenlager für 600 Thlr. verkaufte und über die Kauf-
ſumme quittirte, ein Rechtsgeſchäft aufgeſtellt und anerkannt
zu haben, welches erdichtet war ferner die Führung or-
dentlicher Handelsbücher, welche eine Ueberſicht des Vermö-
genszuſtandes gewährten, unterlaſſen zu haben, obgleich
ſolche nan Beſchaffenheit ſeines Geſchäfts erforderlich

war unII. der Tuchmacher Max Dietrich in Zeitz hatte nach
der Anklage in der Handelsmann Gabriel'ſchen Concurs-ſache im Intereſſe des Gemeinſchuldners, e n ſich er

Vortheil zu verſchaffen, mittelſt eines von ihm wieder die
Concursmeaſſe angeſtrengten Proceſſes erdichtete Forderungen
im eigenen Namen, geltend gemacht.

Nach der Verhandlung der Sache wurde nur der Tuch-
händler Gabriel von den Geſchworenen für ſchuldig erklärt
und von dem Gerichtshofe mit 2 Jahren Zuchthaus beſtraft,
Dietrich dagegen wurde von der Anklage freigeſprochen.

Auflöſung der Charade im vor. Stück:
Mutterliebe.

SCTCrOykx—
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